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Suggestion for amendment of Article : 22

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel 22: Der Rechnungshof der Europäischen Union

(1) Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung wahr.

(2) Er prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union und ihrer Einrichtun-
gen. Dazu prüft er die Rechtmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit dieser Einnahmen und Aus-
gaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.

(3) Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat. Seine Mitglieder
üben ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit aus.

Explanation (if any) :

Absatz 2:
Vgl. Art. 248 Abs. 1 Uabs. 1 EG-Vertrag (auch Einrichtungen).
Vgl. Art. 248 Abs. 2 Uabs. 1 EG-Vertrag: Die Überzeugung von der Wirtschaftlichkeit der Haus-
haltsführung ist Teil der Rechnungsprüfung, die zudem die Prüfung der Rechtmäßigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben umfaßt.


